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1558 Die Erben des verstorbenen Wolfgang Pühringer zu  

St.Ulrich kündigen der Herrschaft an, dass sie 

bestimmte Zehente der Herrschaft Neuhaus an Peter 

Hinterhölzl zu Furtstock verkauft haben ( HVS )  

  

1560  Pfleger in Neuhaus ist Leonhard Mairhofer zu Mairhof, 

dem im gleichen Jahr Sebastian Seltenhofer im Amt 

folgt.  

  

24.9.1560  Kaiser Ferdinand I. verlängert die Zeit, in der er den  

Erben des Hieronymus nach dessen Tod den Besitz 

der Herrschaft Neuhaus garantiert, von 15 auf 25 

Jahre. ( AH )  

  

21.2.1561  Margarete, Witwe des Stefan Kastenmüller auf der 

Kastenmühle, die zur Hälfte zur Herrschaft Neuhaus 

gehört, verkauft die Mühle an Sigmund Kneidinger, 

Hackenschmied und seiner Frau Barbara, ihrer Tochter. 

Zeugen sind Peter Anzinger von St.Johann, Amtmann 

der Herrschaft Neuhaus, Hans Schwingenkrug, Richter 

zu St.Peter, Andre Liedmannsdorfer   

( Pfarre St.Johann ), Georg Schuster und Hans  

Pernecker zum Kasten ( Pfarre St.Peter ) ( HVS )  

 

28.10.1561  Der Pfleger von Neuhaus übersendet seinem Herrn ein 

genaues Verzeichnis über alle Zehenterträge der 

Herrschaft ( HVS )  

  

2.1.1563  Hieronymus ergänzt sein Testament von 1561.  

Folgende Artikel betreffen die Herrschaft Neuhaus:  

  

• Neuhaus ist den Erben vom Kaiser auf 25 Jahre 

verschrieben und darf nicht verkauft werden  

  

• Das Pfand auf Neuhaus, das der Kaiser den 

Erben schuldet, beträgt 10.000 fl, von denen  

8000 fl zu 5 %, also zu 400 fl jährlich, verzinst 

sind; dazu kommt ein jährliche Burghutgebühr 

von  150 fl. Diese 550 fl sind jährlich zu Martini in 

Engelhartszell beim Zollamt einzuheben.  
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